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Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge  
für die öffentliche Verkehrsanlage  

„Am Kupferhammerweg“ der Stadt Eberswalde  
(Kurztitel: Sondersatzung „Am Kupferhammerweg“ zur 

Straßenbaubeitragssatzung) 
 
 
 
Präambel 
 
Aufgrund der gegebenen atypischen Erschließungssitu ation der Anlage 
„Am Kupferhammerweg“ sind die Anteile der Beitragsp flichtigen, die 
offensichtlich für die Anlage „Am Kupferhammerweg“ nicht zutreffen, 
neu festzulegen. 
 

Über die Hälfte der Straßenstrecke ist nur einseiti g bebaubar. Die 
einseitige Bebaubarkeit basiert nicht auf einer Auß enbereichslage, 
sondern ist bedingt durch die Wasserstraße „Finowka nal“. Darüber 
hinaus nimmt ein weiteres Grundstück, welches auf e iner Länge von 55 
Meter direkt an die Anlage „Am Kupferhammerweg“ gre nzt, mit einer 
Grundstücksfläche von 6.300,00 qm nicht an der Vert eilung teil, es 
handelt sich um einen öffentlichen Parkplatz. Hierd urch erhöht sich 
der Anteil der Grundstücke, welche nicht an einer V erteilung 
teilnehmen. Zudem wird die im Fall der Anlage „Am K upferhammerweg“ 
gegebene atypische Erschließungssituation nicht dur ch die 
Einbeziehung großer oder mehrerer Hinterliegergrund stücke in die 
Verteilung im Ergebnis wieder auf eine der gewöhnli chen 
Erschließungssituation beidseitig anbaubarer Straße n vergleichbare 
Situation zurückgeführt. Auch ist die Anlage „Am Ku pferhammerweg“ 
eine Haupterschließungsstraße, die der Erschließung  von Grundstücken 
und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebie ten oder 
innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen d ient. Eine solche 
Straße stellt naturgemäß eine beidseitig anbaubare Straße dar. 
 
 
 

§ 1 
Anteil der Stadt Eberswalde und der Beitragspflicht igen 

am Aufwand  
 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Eberswalde vom 05.05.2009 findet 
auf die Ausbaumaßnahme „Am Kupferhammerweg“ keine A nwendung. Die 
Anteile der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand gemäß 
Straßenbaubeitragssatzung 2009 werden um 26 % reduz iert. 
 
Die Anlage „Am Kupferhammerweg“ stellt eine Haupter schließungsstraße 
dar.  
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Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand für d ie Ausbaumaßnahme 
der Anlage „Am Kupferhammerweg“ wird wie folgt fest gesetzt: 
 

a)  für die Fahrbahn     22 % 
 

b)  für den Gehweg     41 % 
 

c)  für die Oberflächenentwässerung  33 % 
 
Die übrigen Regelungen der Satzung der Stadt Ebersw alde über die 
Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahme n vom 05.05.2009 
gelten ohne Änderungen fort. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachun g in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 17, Nr. 6, 15.06.2009 

 
 
 


